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Auftraggeber = manage.it GmbH & Co. KG, im Folgenden AG genannt.
Auftragnehmer = Lieferant, im Folgenden AN genannt.

1. Alilgemeine Bestimmungen

1.1 Fir alle Bestellungen des AG gelten nur die vorliegenden Bedingungen, sofern nicht
ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist. Bedingungen des ANs in dessen AGB oder
Auftragsbestatigung wird hiermit ausdriicklich widersprochen. Vorbehaltslose Annahme
von Auftragsbestatigungen oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher
Bedingungen.

1.2 Mit erstmaliger Lieferung zu den vorliegenden Einkaufsbedingungen erkennt der
AN ihre ausschlieRliche Geltung auch fiir alle weiteren Bestellungen an.

2. Bestellung

2.1 Unsere Bestellungen sind nur schriftich glltig. Mindliche Bestellungen,
Ergénzungen und Anderungen bediiffen der schriftichen Bestitigung, um
rechtswirksam zu sein.

2.2 Wir sind berechtigt, unsere Bestellung kostenfrei zu widerrufen, wenn Sie uns diese
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt unverandert bestatigen.

3. Lieferfristen, Liefertermine

3.1 Die Lieferung erfolgt entsprechend der Bestellung bzw. der nachfolgenden
Anweisungen des AG zu den vereinbarten Terminen. Der Liefertermin versteht sich
eintreffend am Erfiillungsort. Der AN hat Anderungen der Termine unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

3.2 Der AG ist berechtigt, die Annahme von Waren, die nicht bestellt wurde, zu
verweigern und sie auf Rechnung und Gefahr des ANs zurlickzusenden oder bei Dritten
einzulagern.

3.3 Liefert oder leistet der AN nicht innerhalb der von uns gesetzten Nachfrist, sind wir
berechtigt, auch ohne Androhung, die Annahme abzulehnen, vom Vertrag
zurlickzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterflllung zu verlangen. Zum Rucktritt
sind wir auch dann berechtigt, wenn der AN die Verzdégerung nicht verschuldet hat. Die
uns durch den Verzug, insbesondere durch eine deshalb notwendige anderweitige
Eindeckung, entstehenden Mehrkosten gehen zu den Lasten des AN.

3.4 Wir werden das Recht auf Vertragsstrafe (§ 341 BGB) wahrnehmen. Der AN
verpflichtet sich bei Verzug eine Vertragsstrafe in Héhe von 1 % pro vollendeter Woche
des Verzugs, insgesamt aber hochstens 5 %, jeweils bezogen auf den Preis der
Lieferung, zu zahlen. Der AG kann sich die Geltendmachung der verwirkten
Vertragsstrafen bis zur letzten Zahlung vorbehalten. Weitergehende Anspriiche des AG
wegen Verzugs bleiben unberihrt.

4. Lieferung und Versand

4.1 Der AN hat die Versandvorschriften des AG und des Spediteurs bzw. Frachtfuihrers
einzuhalten. In allen Versandpapieren, Zuschriften und Rechnungen sind die
Artikelnummern des AG anzugeben.

4.2 Kosten des Transportes einschlieBlich der Verpackung, Versicherung und
samtliche sonstigen Nebenkosten, tragt der AN, sofern nicht ausdriicklich etwas
anderes vereinbart wurde.

4.3 Der AG tragt keine Transportkosten bei Teillieferungen, die nicht ausdriicklich
gewiinscht waren.

4.4 Die Lieferung der Ware erfolgt in der Regel in handelsiblicher Einweg-
Standartverpackung. Bei Verwendung von Mehrwegverpackungen hat der AN die
Verpackung leihweise zur Verfligung zu stellen. Die Riicksendung der Verpackung
erfolgt auf Risiko des AN.

4.5 Bei Geraten sind eine technische Beschreibung und eine Gebrauchsanleitung
kostenlos mitzuliefern. Bei Softwareprodukten ist die Lieferpflicht erst erfillt, wenn auch
die vollstandige (systemtechnische und Benutzer-) Dokumentation ibergeben ist. Bei
speziell fir den AG erstellten Programmen ist daneben auch das Programm im
Quellcode zu liefern.

5. Untersuchung der Ware und Abnahme

5.1 Der AN sichert zu, dass die Ware den einschlagigen Normen, dem Stand der
Technik und ggf. den Anforderungen von Zeichnungen und Pflichtenheften entspricht.
5.2 Der AN hat bei kundenspezifischen Teilen nach Zeichnungen und Pflichtenheft zu
prifen, ob die Ausfiihrung dem Stand der Technik und den einschlagigen Normen
entspricht. Bei Abweichungen hat der AN den AG daruber zu informieren.

5.3 Die Abnahme erfolgt im Rahmen ordnungsgemaRen Geschaftsgangs unverziiglich
nach Erhalt bzw. Inbetriebnahme, sofern die Lieferung vertragsgemaR ist. Gesetzliche
Bestimmungen, die eine Abnahmefiktion vorsehen, sind ausgeschlossen. Bei
Mehrlieferungen, die das handelsibliche MaR Ubersteigen, behalt sich der AG die
Ricksendung der zu viel gelieferten Ware auf Kosten des AN vor.

5.4 Etwaige Untersuchungspflichten des AG beschranken sich auf die unverzugliche
Prifung der Ware daraufhin, ob es die gelieferte Ware It. Lieferschein, der bestellten
Ware entspricht und ob duRerlich erkennbare Transportschaden vorliegen.

6. Mangelriige, Gewéhrleistung, Nebenpflichten, Verjahrung

6.1 Der AN leistet Gewahr fur die vereinbarte Ausflihrung, die Qualitat, die Menge und
die zugesicherten Eigenschaften des Vertragsgegenstandes.

6.2 Qualitats- und Mengenprifung der Endprodukte im Wareneingang des AG erfolgen
grundsatzlich nach Stichprobenverfahren innerhalb von 4 Wochen nach Anlieferung bei
dem AG. Soweit der AG zu einer unverziglichen Rige verpflichtet ist, kbnnen verdeckte
Méngel innerhalb von 2 Wochen, andere Mangel innerhalb von 1 Woche nach
Entdeckung gerligt werden. Fur die Mangelriige sind bei der Wareneingangspriifung
festgestellte unzuldssige Abweichungen von den vereinbarten Bestell- daten
maflgebend. Bei der Wareneingangsprifung nicht gefundene Mangel gelten als
verdeckte Mangel und sind wie solche zu behandeln.

6.3 Die Gewahrleistungsfrist endet mit Ablauf von zwei Jahren seit Anlieferung bzw. bei
Leistungen seit Abnahme, es sei denn, dass Arglist des ANs vorliegt. Bei Mangel- riigen
verlangert sich die Gewahrleistungsfrist um die zwischen Mangelrige und
Mangelbeseitigung liegende Zeitspanne.

6.4 Mangelhafte Lieferungen / Leistungen berechtigen den AG, auch wenn die Priifung
sich auf Stichproben beschrankt hat, nach Wahl des AGs entweder vom Vertrag ganz
oder teilweise entschadigungslos zuriickzutreten oder Minderung des Preises,
kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung einschlieRlich Aufwendungsersatz zu
verlangen.

6.5 Der AG kann auch Schadensersatz verlangen im Fall des Fehlens zugesicherter
Eigenschaften und sonst, wenn der AN nicht nachweist, dass ihn an dem Mangel kein
Verschulden trifft. Dies gilt auch im Fall der Verletzung von Nebenpflichten durch den
AN. Fir die Verjahrung vertraglicher Schadensersatzanspriiche gelten die

gesetzlichen Verjahrungsfristen. Die Haftung des AN aus unerlaubter Handlung (§§ 823
ff. BGB) bleibt ungerihrt.

6.6 In dringenden Fallen und wenn der AN die von dem AG verlangte Ersatzlieferung
oder Nachbesserung nicht innerhalb angemessener Frist erfillt, ist der AG berechtigt,
die Nachbesserung oder Ersatzbeschaffung in ihm geeignet erscheinender Weise auf
Kosten des AN selbst vorzunehmen oder Dritten zu Ubertragen. Der AG kann Kosten,
die durch Sortieren oder Nacharbeit mangelhafter Lieferungen entstehen, dem AN
berechnen. Kosten fiir Ricksendungen der von dem AG durch Stichprobenprifungen
als mangelhaft festgestellten Lieferungen gehen zu Lasten des AN.

7. Riicktrittsrecht bei mangelhaften Erstmustern, Proben

7.1 Bei nicht termingerechter Vorlage oder bei Mangeln der Muster, Proben usw. ist der
AG nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, nach seiner Wahl vom gesamten
Vertrag zurlickzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfiillung geltend zu machen.

8. Zahlungsunfahigkeit

8.1 Stellt der AN seine Leistungen ein oder wird das Konkursverfahren Uber sein
Vermdgen oder ein gerichtliches oder auRergerichtliches Vergleichsverfahren
beantragt, so ist der AG berechtigt, fir den nicht erfiillten Teil vom Vertrag
zurlickzutreten.

9. Preise und Zahlungsbedingungen

9.1 Vereinbarte Preise sind Hochstpreise; PreisermaRigungen in der Zeit zwischen
Bestellung und Bezahlung der Rechnung kommen dem AG zugute.

9.2 Rechnungen sind unter Angabe der Bestell- und Artikelnummer unverziglich nach
Versand der Ware zu erstellen. Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

9.3 Zahlung erfolgt unter Vorbehalt ordnungsgemaRer Lieferung sowie preislicher und
rechnerischer Richtigkeit. Die Feststellung eines gewahrleistungspflichtigen Mangels
berechtigt den AG, die Zahlung bis zur Erflllung der Gewahrleistungsverpflichtung
zurlickzuhalten.

9.4 Die Zahlung erfolgt, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart wurde,
unter Abzug von 2 % Skonto innerhalb von 14 Tagen, jeweils gerechnet ab Rechnungs-
und vollstdndigem Wareneingang. Als Datum des Rechnungseingangs gilt das Datum
des Eingangsstempels. Die Zahlungsfristen beginnen jedoch nicht vor dem
vereinbarten Liefertermin. Die Zahlung erfolgt per Uberweisung. Der AG kommt erst
nach Mahnung in Verzug.

10. Aufrechnung und Abtretung

10.1 Der AN ist nur berechtigt mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen aufzurechnen.

10.2 Die Abtretung von Forderungen gegen den AG ist nur mit deren schriftlicher
Zustimmung wirksam.

11. Beistellung von Material

11.1 Vom AG beigestelltes Material bleibt Eigentum des AG und ist vom AN
unentgeltlich und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns getrennt von den
sonstigen Sachen zu verwahren und als Eigentum des AG zu kennzeichnen. Es darf
nur zur Durchfithrung unserer Bestellung verwendet werden. Beschadigungen sind vom
AN zu ersetzen.

11.2 Verarbeitet der AN das beigestellte Material oder bildet es um, so erfolgt diese
Tatigkeit fir den AG. Der AG wird unmittelbar Eigentimer der hierbei entstandenen
neuen Sache. Macht das beigestellte Material nur einen Teil der neuen Sache aus, steht
dem AG ein Miteigentum an den neuen Sachen in dem Anteil zu, der dem Wert des
darin enthaltenen beigestellten Materials entspricht.

12. Werkzeugvertrag
Die Bedingungen bezliglich gefertigter Werkzeuge werden individuell zwischen AN und
AG in einem separaten Werkzeugvertrag vereinbart.

13. Haftung

13.1 Der AN wird den AG von Schadensersatzanspriichen freistellen, die gegen den
AG wegen eines Mangels oder Fehlers eines vom AN gelieferten Produktes geltend
gemacht werden koénnen. Zudem stellt der AN den AG von allen Kosten und
Aufwendungen frei, die dem AG im Zusammenhang mit — nach Art und Umfang
erforderlichen - VorsorgungsmaRnahmen zur Abwendung einer auBervertraglichen
Haftung nach in- oder auslandischem Recht (z. B. nach dem
Produktionshaftungsgesetz)  entstehen  (insbesondere  durch  Warn-  oder
Rickrufaktionen); dies gilt jedoch nur, soweit diese MaRnahmen durch eine fehlerhafte
Lieferung des AN verursacht worden ist.

13.2 Der AN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, und zwar ebenfalls
unbegrenzt.

14. Informationen und Daten

Zeichnungen, Entwiirfe, Muster, Herstellungsvorschriften, firmeninterne Daten, Werk-
zeuge, Einrichtungen usw., die der AG dem AN zur Angebotsabgabe oder zur
Durchfiihrung eines Auftrages Uberlassen haben, bleiben Eigentum des AG. Sie diirfen
nicht fir andere Zwecke verwendet, vervielfaltigt oder Dritten zuganglich gemacht
werden und sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aufzubewahren.

15. Schutzrechte Dritter

Der AN bestéatigt, dass Rechte Dritter dem bestimmungsgeméaRen Gebrauch der
gekauften Waren nicht entgegenstehen, insbesondere Schutzrechte Dritter nicht
verletzt werden. Sofern der AG dennoch wegen einer mdglichen Verletzung von
Rechten Dritter, wie z. B. von Urheber-, Patent- und anderen Schutzrechten in Anspruch
genommen wird, stellt ihn der AN hiervon und von jeder damit im Zusammen- hang
stehenden Leistung frei.

16. Datenschutz

Der AN erklart sein widerrufliches Einverstandnis damit,
personenbezogene Daten unter Beachtung der
auftragsbezogen be- bzw. verarbeitet werden.

17. Erfullungsort, Recht und Gerichtsstand

Erfullungsort fiir die Lieferung sowie fir die Zahlung ist der benannte Bestimmungsort,
wenn kein solcher bekannt ist es der Sitz des AG.

Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder
mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Bad Salzungen.

dass mitgeteilte
gesetzlichen Bestimmungen

18. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen nichtig sein oder wer- den,
so bleiben die Bedingungen im Ubrigen wirksam.


http://www.manage.de/

Allgemeine Einkaufsbedingungen O manage

manage.it GmbH & Co. KG, Schertlinstr. 39, 86159 Augsburg, Telefon: 0821 25967-0, www.manage.de



http://www.manage.de/

	Auftraggeber = manage.it GmbH & Co. KG, im Folgenden AG genannt. Auftragnehmer = Lieferant, im Folgenden AN genannt.
	2. Bestellung
	3. Lieferfristen, Liefertermine
	4. Lieferung und Versand
	5. Untersuchung der Ware und Abnahme
	6. Mängelrüge, Gewährleistung, Nebenpflichten, Verjährung
	7. Rücktrittsrecht bei mangelhaften Erstmustern, Proben
	8. Zahlungsunfähigkeit
	9. Preise und Zahlungsbedingungen
	10. Aufrechnung und Abtretung
	11. Beistellung von Material
	12. Werkzeugvertrag
	13. Haftung
	14. Informationen und Daten
	15. Schutzrechte Dritter
	16. Datenschutz
	17. Erfüllungsort, Recht und Gerichtsstand
	18. Salvatorische Klausel

